
Wir gratulieren 
Frau Iris Riemer, Brühlstraße 16, Uigendorf 
am 16.05.2024 zum 80. Geburtstag 
  
Frau Elvira Wagner, Brandeggerstr. 56, 
Unlingen 
am 17.05.2024 zum 70. Geburtstag 
  

Wir wünschen allen, auch den Jubilaren, die nicht genannt 
werden möchten, für die Zukunft alles Gute, Gesundheit 
und Gottes Segen.

Regulärer Redaktionsschluss
Montag 17.00 Uhr im Rathaus Unlingen
amtsblatt@unlingen.de

Rathaus 
Zentrale 07371/9305-0

Kindergarten Wiesenkinder Unlingen
Gesamtleitung: Frau Heike Gebhart
E-Mail: wiesenkinder@unlingen, Tel.: 07371/959996-0

Kindergarten Kleiner Drache Uigendorf
Leitung: Frau Renate Heinzelmann 
E-Mail: kigauigendorf@unlingen.de, Tel.: 07374/91165

Kinderkrippe Bussakendla Unlingen
Leitung: Frau Stephanie Klaus
E-Mail: kinderkrippe@unlingen.de, Tel. 07371/966638

Müll & Co. 
Restmüllabfuhr:  13.05.2024 
Papierabfuhr:  17.05.2024 
Gelber Sack:  21.05.2024 
Wertstoffhof:  Tel. 07371/8411 
Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag  09 - 12 Uhr 
Montag - Freitag  13 - 17 Uhr  

Wichtige Rufnummern
Rettungsdienst/Notarzt/Feuerwehr 112
Polizei 110
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117
Apotheken Notdienst 0800/0022833
Giftnotzentrale 0761/19240
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761/12012000
Nachbarschaftshilfe Unlingen 07371/7356
Sozialstation, Riedlingen 07371/932020
Polizeidienststelle Riedlingen 07371/9380

Einladung zur 66. Gemeinderatssitzung 
am Montag, 13.05.2024 
um 19:00 Uhr im Sitzungsaal des Rathauses 
 1. Vergabe von Bauplätzen im Baugebiet Vöhringer Weg IV, 

4. Erschließungsabschnitt in Unlingen, 2. Vergaberunde 
 2. Kanalsanierung in der Ortsdurchfahrt - Information 
 3. Ausschreibung Sanierung Ortsdurchfahrt, Bauabschnitt 2
 Bauzeitenplan, Kostenschätzung 
 4. Vergabe Straßenbeleuchtung in der Ortsdurchfahrt Un-

lingen 
 5. Neufassung der Satzung über die Verpflichtung der 

Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Be-
streuen der Gehwege und der weiteren Flächen (Streu-
pflichtsatzung) der Gemeinde Unlingen 

 6. Vergabe Austausch Wasserzähler 
 7. Vergabe Dachsanierung + Malerarbeiten Aussegnungs-

halle Friedhof Möhringen 
 8. Kindergartenbedarfsplanung 2024 
 9. Festsetzung der Elternbeiträge für das Kindergarten-

jahr 2024/2025 und 2025/2026
 Fortschreibung der gemeinsamen Empfehlungen der 

Kirchen und der Kommunalen Landesverbände 
10. Erweiterung des vorhandenen elektronischen Doku-

mentenmanagementsystems (RegiSafe) 
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11. Auftrag zur Durchführung der Umweltverträglichkeits-
prüfung mit Eingriff-/Ausgleichsbilanz für die im ver-
einfachten Verfahren nach dem ursprünglichen § 13 b 
BauGB begonnenen Bebauungspläne „Bühlen I“ in Un-
lingen und „Bühlen IV“ in Dietelhofen 

12. Anpassung Bestattungsgebührenordnung
13. Verschiedenes / Anfragen 
Die Einwohnerschaft ist zu dieser öffentlichen Sitzung herz-
lich eingeladen. 
gez. Hinz, Bürgermeister

Aus der Arbeit des Gemeinderates 
Sitzungsbericht 25.03.2024 
TOP 2 - Vorstellung Projekt „Genusswerkstatt Ried-
lingen“ 
Der Tagesordnungspunkt zwei wurde aus zeitlichen Grün-
den in der Behandlung vorgezogen. 
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist Christian Helfert ein-
geladen. Herr Helfert stellt dem Gemeinderat das Projekt 
der „Genusswerkstatt“ in der ehemaligen Feuerwehr Ried-
lingen, mit seiner regionalen Bedeutung vor. 
Das Projekt der Genussmanufaktur/Genusswerkstatt, wurde 
durch Riedlinger Bürger begonnen, um die Riedlinger Innen-
stadt zu beleben und auch die ganze Region einzubinden. 
Geplant ist, in einem Teil der Räumlichkeiten an den Wo-
chentagen verschiedene Kurse wie z. B. Töpfern, Garn-
flechten und andere Handwerkskunst anzubieten. Im Erd-
geschoss soll eine Gastronomie oder ein Bäcker zum Ver-
weilen einladen und evtl wird es auch einen Regionalla-
den geben, während das Kellergeschoss beispielsweise 
für Veranstaltungen genutzt werden kann. 
Derzeit fehlen noch 650 unterzeichnete Anteile zur Siche-
rung der Finanzierung um das Projekt weiter voranzutreiben. 
Am Mittwoch, den 24. April 2024 wird es um 19:00 Uhr in 
der Stadthalle Riedlingen eine Vorstellung des Umbaus und 
des Nutzungskonzeptes geben. 
Bis zur Eröffnung rechnet Herr Helfert mit ca. 2 Jahren. 
 
TOP 1 
Vorstellung neues Personal 
Gemäß dem Wunsch des Gemeinderates stellen sich die 
neu eingestellten Mitarbeiter kurz persönlich vor. 
Frau Suzana Sinadinovic-Wochner hat zum 01.02.2024 
im Kindergarten Wiesenkinder ihre Tätigkeit als Erziehe-
rin aufgenommen. 
Frau Stefanie Schmid ist seit 01.03.2024 als Kassenleite-
rin in TZ50% im Rathaus beschäftigt. Ihre Dienstzeiten im 
Rathaus sind Mittwoch, Donnerstag und Freitag vormit-
tags sowie Mittwochnachmittag. 
Herr Hinz überreichte den Damen je einen Blumenstrauß 
und wünschte ihnen einen guten Start. 

TOP 3 
Kanalsanierung Ortsdurchfahrt - Information 
Herr Hinz berichtete zum aktuellen Stand der Bauarbeiten. 
Im Teil 1 des Bauabschnittes 1 (Adlerberg bis Kanzach-
brücke) werden Randsteine und Rinnenplatten gesetzt. 
Auch Teil 2 des Bauabschnittes 1 (Gasthaus „Sonne“ bis 
Daugendorfer Straße Kanzachbrücke) ist begonnen. 
Herr Hinz bat die Anwohner und Bürger von Unlingen um 
Verständnis: 
Die Baumaßnahme ist lange geplant, heiß erwartet und 
dringend notwendig. In der „überlappenden“ Bauphase 
wird es für die Übergangszeit besonders „eng“ in Unlingen. 
Die Gemeinde Unlingen bittet Bürger und Gewerbetreiben-
de um Verständnis für die bestehenden Einschränkungen.

TOP 4 / Vergabe von Bauplätzen im Baugebiet „Vöhringer 
Weg IV“ – 2. Vergabe 
a) Vergaberichtlinien
 Folgende Vergaberichtlinie sollen für die 2. Vergaber-

unde gelten:
 Richtlinien für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken 

für Eigennutzer für das Baugebiet Vöhringer Weg IV, BA 
IV in Unlingen

 Fassung vom 25. März 2024 
 Die Vergaberichtlinien werden mit den Bewerbungsun-

terlagen in schriftlicher Form mit ausgegeben.
 Die Mitglieder des Gemeinderates bestätigen, dass die 

Vergabe der Bauplätze in dieser 2. Vergaberunde nach 
den verabschiedeten Kriterien erfolgen soll. 

  
b) Festlegung der Bauplatzpreise für die Vergabe von 

3 Bauplätzen im Bereich Oberin-Hermanutz-Straße
 Zur Vergabe sollen nun in einem zweiten Abschnitt die 

Bauplätze kommen: 
 -  Oberin-Hermanutz-Straße 1, 749 m² 
 -  Oberin-Hermanutz-Straße 3, 812 m² 
 -  Oberin-Hermanutz-Straße 5, 795 m² 

   
   

 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

Der Kaufpreis soll gleich wie in der ersten Vergaberunde 
Anfang 2023 bei 125,00 €/m² sein und Gültigkeit für die  
o. g. Grundstücke und für einen Verkauf bis zum 31.12.2025 
erhalten.
Der festzulegende Kaufpreis ist der Gesamtpreis je m² für 
den Erwerb des Bauplatzes und wird im Vertrag in einen 
Grundstückspreis und einen Betrag zur Ablösung von An-
schlussbeiträgen und Straßenerschließung aufgeteilt. 
Die Mitglieder des Gemeinderates beschließen, den Ver-
kaufspreis für die Grundstücke Oberin-Hermanutz-Straße 
1, 3 und 5 auf 125 EUR / m² in der 2. Vergaberunde fest-
zulegen. 
  
c) Weiteres Vorgehen zum Verkauf der Grundstücke
 Es werden bis zum Ausschreibungsbeginn keine Inte-

ressentenlisten geführt. Alle Anfragenden wurden auf 
die öffentlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt und 
auf der Homepage verwiesen. Vormerkungen für Bau-
plätze wurden nicht getätigt; die Bewerber können sich 
daher frei auf die Bauplätze bewerben.
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 Der Gemeinderat bestimmt die Bewerbungsfrist für den 
Zeitraum von 05.04.2024 bis 09.05.2024. 

 Einzelheiten zur Bewerbung entnehmen Sie bitte den 
amtlichen Bekanntmachungen, die am 05.04.2024 im 
Amtsblatt und auf der Homepage veröffentlicht wurden. 

TOP 5 - Baugesuch 
Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage auf Flst. 
841/78, Theodor-Selig-Straße 81 in Unlingen (Kennt-
nisgabeverfahren = Bestimmungen des Bebauungs-
plans werden eingehalten) 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Vöhringer Weg IV“ in Unlingen. 
Geplant ist ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage. 
Das Bauvorhaben wird zur Kenntnis genommen. Das Ein-
vernehmen der Gemeinde zum Bauvorhaben wird herge-
stellt. 
 
TOP 6 - Veranstaltung „Polit-Dinner“ 
Austausch für Jugendliche und junge Erwachsene zur 
Kommunalwahl 2024 und kommunalen Themen 
Die Gemeinde Unlingen bietet mit dem Kreisjugendring Bi-
berach e.V. am Dienstag, 16. April 2024 ein „Polit-Dinner“ 
an. Ab 18 Uhr sind alle Jugendlichen und jungen Erwach-
senen ab 16 Jahren eingeladen im Dorfgemeinschaftshaus 
Möhringen (Kirchweg 1) sich mit dem Bürgermeister Ger-
hard Hinz und Mitgliedern des aktuellen Gemeinderates 
beim gemeinsamen Kochen über die aktuellen Themen in 
der Gemeinde zu unterhalten. 
Was sagt Ihr zu den Themen der Gemeindepolitik? Wie 
könnte die Gemeinde für euch attraktiver werden? Seid Ihr 
bereit, Verantwortung zu übernehmen, um Eure Zukunft in 
Unlingen zu gestalten? 
Im Anschluss wird gemeinsam gegessen und es gibt ei-
nen Überblick zu den Besonderheiten des Wahlsystems bei 
den Kommunalwahlen, welche am 09.06.2024 stattfinden. 
Ende der Veranstaltung ist geplant auf 21 Uhr. 
Wer gerne am „Polit-Dinner“ teilnehmen möchte, kann sich 
bis 09.04.2024 über info@kjr-biberach.de, 07351/3470746 
oder per DM auf Instagram @kreisjugendringbiberach an-
melden. 
 
TOP 7 - Geplante Sanierung Kreisstraße K7533 Möhrin-
gen - Dietelhofen 
Die Kreisstraße von Möhringen nach Dietelhofen soll 2024 
saniert werden. Die Straße ist nach einem längeren Zeit-
raum ohne maßgebliche Sanierung in einem desolaten 
Zustand. 
Nach Ende des „Möhringer Hölzle“ (Steiniger Hau, auf Ge-
markungsgrenze Möhringen/Dietelhofen verläuft die frü-
here Grenze zwischen „Oberamt Ehingen“ und „Oberamt 
Saulgau“, die unterschiedliche Fahrbahnbreiten 
als Ausbaustandard verwendeten. Für diesen Teilbereich 
hat die Ortsverwaltung und die Gemeinde daher eine An-
passung der Straßenbreite beantragt, die technisch sehr 
schwierig umzusetzen ist und daher nicht durchgeführt 
werden kann. 
Nach Rücksprache mit dem Landratsamt, wird die Deck-
schicht abgefräst und die Straße neu überzogen. Dies er-
möglicht auch die Anbringung von Rasengittersteinen am 
Straßenrand gegenüber des Fahrradweges. Dies soll die 
Möglichkeit für ein besseres und sicheres Ausweichen bei 
Gegenverkehr vereinfachen. 
  
Die Sanierungsarbeiten werden im Zeitraum vom 05.08.2024 
bis zum 06.09.2024 durchgeführt. 

TOP 8 - Verschiedenes / Anfragen 
Herr Hinz berichtet, dass die Genehmigungen des Kom-
munalamtes zur Erschließung der Baugebiete 
-  Taläcker I, Uigendorf 
-  Osterwiesen II, Möhringen 
im Rahmen eines Erschließungsvertrages mit der LBBW 
Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) inzwischen 
vorliegen. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    Öffentliche Bekanntmachung 

   Gemeinde Unlingen 
   Landkreis Biberach 

Satzung über die Entschädigung  
für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufgrund des § 4 in Verbindung mit § 19 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 
2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698) und der hierzu ergangenen 
Änderungsgesetze hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Unlingen am 06.05.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Entschädigung nach Durchschnittssätzen

(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten den Ersatz ihrer Auslagen 
und ihres Verdienstausfalls nach einheitlichen Durch-
schnittssätzen.

(2) Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen Inan-
spruchnahme

 - bis zu 3 Stunden:  20 €,
 - von mehr als 3 bis zu 6 Stunden:  35 €,
 - von mehr als 6 Stunden (Tageshöchstsatz): 50 €.
(3) Gutachterliche Leistungen für die Gemeinde im Rahmen 

einer übernommenen ehrenamtlichen Tätigkeit werden 
nach den Bestimmungen des Justizvergütungs- und 
entschädigungsgesetzes - JVEG - entschädigt.

§ 2
Berechnung der zeitlichen Inanspruchnahme

(1) Der für die ehrenamtliche Tätigkeit benötigten Zeit wird 
je eine halbe Stunde vor ihrem Beginn und nach ihrer 
Beendigung hinzugerechnet (zeitliche Inanspruchnah-
me). Beträgt der Zeitabstand zwischen zwei ehrenamt-
lichen Tätigkeiten weniger als eine Stunde, so darf nur 
der tatsächliche Zeitabstand zwischen Beendigung der 
ersten und Beginn der zweiten Tätigkeit zugerechnet 
werden.

(2) Die Entschädigung wird im Einzelfall nach dem tatsäch-
lichen, notwendigerweise für die Dienstverrichtung ent-
standenen Zeitaufwand berechnet.

(3) Für die Bemessung der zeitlichen Inanspruchnahme bei 
Sitzungen ist nicht die Dauer der Sitzung, sondern die 
Dauer der Anwesenheit des Sitzungsteilnehmers maß-
gebend. Die Vorschriften des Absatzes 1 bleiben un-
berührt. Besichtigungen, die unmittelbar vor oder nach 
einer Sitzung stattfinden, werden in die Sitzung einge-
rechnet.

(4) Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruchnah-
me am selben Tag darf zusammenge- rechnet den Ta-
geshöchstsatz nach § 1 Abs. 2 nicht übersteigen.

(5) Die §§ 1,2 und 4 gelten auch für die Gemeinde- und 
Ortschaftsräte.

 
§ 3

Aufwandsentschädigung
(1) Gemeinde- u. Ortschaftsräte erhalten für die Ausübung 

ihres Amts eine Aufwands- entschädigung als Sitzungs-



Seite 4 Amtsblatt Gemeinde Unlingen Freitag, 10. Mai 2024

geld je Sitzung in Höhe von 20,00 €. Bei mehreren, un-
mittelbar aufeinanderfolgenden Sitzungen desselben 
Gremiums wird nur ein Sitzungsgeld gezahlt. Das Sit-
zungsgeld wird für die im jeweiligen Monat entschä-
digungspflichtigen Sitzungen am Monatsende ausbe-
zahlt.

(2) Die jährliche Entschädigung für die Stellvertreter des 
Bürgermeisters betragen

 -  für den 1. Stellvertreter:  1.000,00 €,
 -  für jeden weiteren Stellvertreter:  250,00 €
 Für eine länger andauernde, nicht vorhersehbare Ver-

tretung des Bürgermeisters erhält ein ehrenamtlicher 
Stellvertreter des Bürgermeisters neben dem Grundbe-
trag der Aufwandsentschädigung nach Absatz 2 eine 
Entschädigung nach § 1.

(3) Ehrenamtliche Ortsvorsteher erhalten in Ausübung ih-
res Amts eine Aufwandsent- schädigung. Diese beträgt 
monatlich

 - für den Ortsvorsteher 
   der Ortschaft Dietelhofen: 707,16 €,
 - für den Ortsvorsteher 
   der Ortschaft Göffingen: 1.019,14 €,
 - für den Ortsvorsteher 
   der Ortschaft Möhringen: 693,80 €,
 - für den Ortsvorsteher 
   der Ortschaft Uigendorf: 720,50 €
 Die Vergütungen werden für den Zeitraum der Amtspe-

riode (i. d. R. 5 Jahre) festgeschrieben und nicht an die 
Tariferhöhungen für den öffentlichen Dienst der Beam-
tenbesoldung angepasst.

(4) Die Grundbeträge der Aufwandsentschädigung nach 
den Absätzen 1 bis 3 werden monatlich im Voraus be-
zahlt. Die Aufwandsentschädigung entfällt, wenn der 
Anspruchs- berechtigte sein Amt ununterbrochen län-
ger als drei Monate tatsächlich nicht ausübt, für die 
über drei Monate hinausgehende Zeit.

§ 4
Reisekostenvergütung

Bei Dienstverrichtungen außerhalb des Gemeindegebie-
tes erhalten ehrenamtlich Tätige neben der Entschädigung 
nach § 1 Abs. 2 und § 3 eine Reisekostenvergütung in ent-
sprechender Anwendung der Bestimmungen des Landes-
reisekostengesetzes.
Maßgebend ist die Reisekostenstufe 8, für die Fahrtkos-
tenerstattung die für Dienstreisende der Besoldungsgrup-
pen A 8 bis A 16 geltenden Stufe.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 06.06.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tä-
tigkeit vom 21.02.2011 einschließlich der in der Zwischen-
zeit ergangenen Änderungen, außer Kraft.
Unlingen, 06.05.2024
gez. Gerhard Hinz Bürgermeister
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens-
vorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
Unlingen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 

der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

Die rechtsverbindliche öffentliche Bekanntmachung erfolgt 
entsprechend der Öffentlichen Bekanntmachungssatzung 
vom 24.01.2022 durch Bereitstellung im Internet auf der 
Homepage der Gemeinde Unlingen www.unlingen.de un-
ter der Rubrik „Rathaus & Service“ - „Öffentliche Bekannt-
machungen“ am 10.05.2024.
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  Gemeinde Unlingen 
  Landkreis Biberach 

     Öffentliche Bekanntmachung 
  

Entwurfsbeschluss 
- Beteiligung der Öffentlichkeit - 

  
1.  Vorhabenbezogener  Bebauungsplanentwurf  

„Brechgässle“ 
Gemeinde Unlingen, Gemarkung Unlingen 

  
2. Örtliche Bauvorschriften zum Vorhabenbezogenen  

Bebauungsplanentwurf  
„Brechgässle“ 

Gemeinde Unlingen, Gemarkung Unlingen 
Der Gemeinderat der Gemeinde Unlingen hat am 06.05.2024 
in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Brechgässle“, Gemeinde Unlingen, Ge-
markung Unlingen und den Entwurf der Örtlichen Bauvor-
schriften zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Brech-
gässle“, Gemeinde Unlingen, Gemarkung Unlingen gebilligt 
und beschlossen, diese Entwürfe nach § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch und nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch i.V.m. § 74 
Landesbauordnung Baden-Württemberg zu veröffentlichen. 
  
Ziel und Zweck der Planung 
Die Gemeinde Unlingen beabsichtigt, am östlichen Sied-
lungsrand die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Er-
weiterung des dort ansässigen Garten- und Landschafts-
baubetriebes mit dem Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Brechgässle“ und den Örtlichen Bauvorschriften zum 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Brechgässle“ zu 
schaffen. 
Kurzfristig benötigt der Betrieb dringend eine neue Ma-
schinen- und Lagerhalle, die im Plangebiet realisiert wer-
den soll. Mittelfristig soll ein Wohn- und Geschäftshaus mit 
Lagerhalle ermöglicht werden. 
Die Erschließung (Straßen, Leitungen, Kanäle etc.) ist gesi-
chert. Die überplanten Grundstücke sind im Eigentum des 
Gartenbaubetriebes. 
Die Fläche innerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche 
und Fläche für die Landwirtschaft dargestellt und wird im 
Parallelverfahren in eine Mischbaufläche geändert. 
Bereits 2019 wurde hierzu eine Bauvoranfrage gestellt. 
Gegenüber dem Vorentwurf wurde die Planung dahinge-
hend geändert, dass eine weitere notwendige Lagerhalle 
und ein Wohnhaus ergänzt werden können. 
Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans befindet sich auf Gemarkung Unlingen am östlichen 
Siedlungsrand. Im Westen grenzt das Plangebiet an die be-
stehende gemischte Bebauung im Haldenweg an. Nördlich 



Freitag, 10. Mai 2024 Amtsblatt Gemeinde Unlingen Seite 5

grenzt ein Grundstück mit Photovoltaikanlagen und östlich 
grenzen landwirtschaftliche Flächen an. Im Süden befindet 
sich ein zum Betrieb gehörender Ziergarten zur Aufzucht 
von Pflanzen und eine Gartenausstellung. 
Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans umfasst Teile der Flurstücke Flste. Nrn. 401 (Bussen-
weg), 420 (Haldenweg), 422, 423, 424 und 425. Der Gel-
tungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
wurde von bisher 0,27 ha auf 0,58 ha nach Süden ausge-
dehnt. 
Die Größe des räumlichen Geltungsbereichs beträgt in die-
ser Abgrenzung ca. 0,58 ha. 
Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeich-
nung dargestellt abgegrenzt: 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Für den Eingriff durch den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan werden Ersatzmaßnahmen zugeordnet. Diese 
werden wie in der nachfolgenden Planzeichnung darge-
stellt begrenzt: 
  
Ersatzmaßnahme E 1: Extensivierung von Grünland, Flst. 
Nr. 771, Gemarkung Unlingen: 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

  

 
  

 

  

  
 

    
    

 
 

 
 

  
 

 

Im Einzelnen gilt für den Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planentwurf die Planzeichnung (Teil A) und der Schriftliche 
Teil (Teil B 1.), für den Entwurf der Satzung über die Ört-
lichen Bauvorschriften zum Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanentwurf die Planzeichnung (Teil A) und der Schrift-
liche Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem Datum vom 06.05.2024. 
  
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit, die Planung mit 
Vertretern der Verwaltung zu erörtern und sich zu der Pla-
nung zu äußern. 
Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans und 
der Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften zum Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanentwurf werden mit Begrün-
dung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen und umweltbezogenen Informationen 
von Montag, dem 13.05.2024 bis
Donnerstag, dem 13.06.2024 
im Internet auf der Homepage der Gemeinde Unlingen 
www.unlingen.de unter der Rubrik  https://www.unlin-
gen.de/leben-wohnen/bauen-/-baugebiete/bauleitplae-
ne-im-beteiligungsverfahren veröffentlicht und über das 
zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter 
folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste  
zugänglich gemacht. 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unter-
lagen des Bebauungsplans an folgender öffentlich zugäng-
licher Stelle einsehbar: 
Gemeindeverwaltung Unlingen, Kirchgasse 11 (im Foyer im 
EG) in 88527 Unlingen während der allgemeinen Dienstzeiten. 

Öffnungszeiten Bürgerbüro: 
Montag bis Freitag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr 
Mittwoch Nachmittag 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen auf dem Rathaus
Frau Hauptamtsleiterin Melanie Glocker
Tel. 07371/9305-14
E-Mail: mglocker@unlingen.de
gerne zur Verfügung. 

Umweltbezogene Informationen 
Folgende, bereits vorliegende umweltbezogene Informa-
tionen sind verfügbar und werden einschließlich Begrün-
dung des Bebauungsplans samt Umweltbericht ausgelegt. 
  
a.)  Umweltbericht mit Bestandsplan und Grünordnungs-

plan vom 22.04.2024 
Auswirkungen: Nach § 13 NatSchG sind erhebliche Beein-
trächtigungen zu vermeiden und nicht vermeidbare, erheb-
liche Beeinträchtigungen durch Ausgleichs- oder Ersatz-
maßnahmen zu kompensieren. Mit der Ausweisung von 
Bauflächen sind Auswirkungen auf Natur und Landschaft 
mit ihren Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflanzen und Le-
bensgemeinschaften, Boden, Grund- und Oberflächen-
wasser, Luft und Klima, Erholung und Landschaftsbild so-
wie Kultur- und Sachgüter in unterschiedlichen Ausprägun-
gen verbunden. Voraussichtlich erhebliche Auswirkungen 
sind in der Abwägung zu berücksichtigen. 
  
- Voraussichtlich erhebliche Auswirkungen 
 Im vorliegenden Fall sind aufgrund der Neubebauung 

erhebliche Umweltauswirkungen für die Schutzgüter 
Boden, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt sowie das 
Landschaftsbild prognostiziert worden. 
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- Kompensationsmaßnahmen 
 Durch die Maßnahmen: 
 • Baufeldfreimachung außerhalb der Vogelbrutzeit 
 • Beschränkung der Beleuchtung 
 • Beschränkung der Betriebszeiten 
 • Schonender Umgang mit Böden 
 • Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 
 • Rückhaltung von Niederschlagswasser 
 • Dachbegrünung 
 • Erhalt von Einzelbäumen 
 • Pflanzung von Gehölzen 
 • Extensivierung von Grünland 
 werden die Beeinträchtigungen auf das unbedingt er-

forderliche Maß gesenkt. Verbleibende erhebliche Be-
einträchtigungen werden durch planinterne sowie durch 
planexterne Maßnahmen im Bereich der Gemarkung 
Unlingen vollständig kompensiert. 

  
- Schutzgut Mensch und Gesundheit, Bevölkerung ins-

gesamt 
 Unter Berücksichtigung der Einschränkung der Betriebs-

zeiten sind keine Beeinträchtigungen der angrenzenden 
Bebauung durch Schallimmissionen zu erwarten. Es er-
geben sich keine erheblichen Auswirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder Minderung der Lebens-
qualität. 

- Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
 Es tritt in erster Linie ein Verlust von Gartenfläche und 

standortfremden Gehölzen ein. Zur Einhaltung arten-
schutzrechtlicher Bestimmungen ist es erforderlich, 
zeitliche Beschränkungen für die Baufeldfreimachung 
festzusetzen. Zum Ausgleich der erheblichen Beein-
trächtigungen wird innerhalb des Geltungsbereichs eine 
Dachbegrünung sowie der Erhalt von Einzelbäumen 
festgesetzt. Des Weiteren sind Gehölzpflanzungen vor-
gesehen. Die Kompensation der Beeinträchtigung er-
folgt durch die Extensivierung von Grünland entlang 
der Kanzach. 

  
- Schutzgut Boden  
 Erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut 

Boden ergeben sich durch die Veränderung des Ver-
siegelungsgrades und den damit verbundenen Verlust 
der natürlichen Bodenfunktionen. Mindernd wirkt sich 
der schonende Umgang mit Boden aus. Die Kompen-
sation der Beeinträchtigung erfolgt durch die Extensi-
vierung von Grünland. 

  
- Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 
 Durch die Neuversiegelung kommt es zu einem erhöh-

ten Oberflächenwasserabfluss. Durch die Verwendung 
von wasserdurchlässigen Bodenbelägen, die Rückhal-
tung von Niederschlagswasser sowie Dachbegrünung 
werden erhebliche Beeinträchtigungen vermieden. Auf-
grund der nur gering durchlässigen Böden innerhalb 
des Geltungsbereichs und der vergleichsweise gerin-
gen Flächengröße ist von keinen Beeinträchtigungen 
der Grundwasserneubildungsrate auszugehen. 

  
- Schutzgut Luft und Klima 
 Veränderungen durch die geplante Bebauung, die zu 

erheblichen Umweltauswirkungen auf die angrenzen-
den, bestehenden Wohngebiete führen können, sind 
nicht zu erwarten. 

  
- Schutzgut Erholung und Landschaftsbild 
 Es erfolgt eine Eingrünung des geplanten Baugebiets 

durch den Erhalt von Bäumen innerhalb des Geltungs-

bereichs und die Festsetzung Dachbegrünung und Ge-
hölzpflanzungen. Erhebliche Umweltauswirkungen tre-
ten unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen nicht 
ein. 

  
- Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 Es sind keine Auswirkungen auf Kultur- und sonstige 

Sachgüter zu erwarten. 
  
-  Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), b), 

c), d), e), f), g), i), j) und 1a BauGB: 
 a)  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt; 

 b)  die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natu-
ra 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes; 

 c)  umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen 
und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insge-
samt; 

 d)  umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter; 

 e)  die Vermeidung von Emissionen sowie der sachge-
rechte Umgang mit Abfällen und Abwässern; 

 f)  die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-
same und effiziente Nutzung von Energie; 

 g)  die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von 
sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Ab-
fall- und Immissionsschutzrechts; 

 i)  die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Be-
langen des Umweltschutzes; 

 j)  die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der 
nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, 
auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i. 

b.)  Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stel-
lungnahmen 

Entwässerungstechnische Erklärung zum Abflussverhal-
ten des Außengebietes vom 02.04.2024 
- Betroffene Themenkomplexe: 
 Angaben zum Niederschlagswasser 
- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) 

BauGB: 
 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 

Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt. 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum Bebauungs-
plan „Brechgässle“ vom November 2021 
- Betroffene Themenkomplexe: 
 Artenschutz, Vögel, Fledermäuse, Habitatpotentiale, 

Reptilien. 
- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) 

BauGB: 
 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 

Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt. 

  
Stellungnahmen des Landratsamt Biberach, Amt für Bau-
en und Naturschutz, Rollinstraße 9 88400 Biberach, vom 
30.08.2022 
- Betroffene Themenkomplexe:  
 Umweltprüfung, Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung, Ar-

tenschutz, Kompensations- und Minimierungsmaßnah-
men, Oberirdische Gewässer, Abwassertechnische Er-
schließung, Immissionsschutz, Landwirtschaft, Waldi-
nanspruchnahme. 
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- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), 
e), f), 1a BauGB: 

 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung 
von Emissionen, Umweltbezogene Auswirkungen auf 
den Mensch, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

  
Stellungnahmen des Regierungspräsidium Freiburg Abtei-
lung 9, Landesamt für Geologie Rohstoffe und Bergbau, 
Albertstraße 5, 79104 Freiburg 
vom 29.08.2022 
- Betroffene Themenkomplexe:  
 Geotechnik, Boden, Mineralische Rohstoffe, Grund-

wasser, Bergbau, Geotopschutz. 
  
- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) 

BauGB: 
 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 

Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt. 

  
Jedermann kann während der angegebenen Veröffentli-
chungsfrist, also bis einschließlich 13.06.2024, Stellung-
nahmen an info@unlingen.de richten. Die Stellungnahmen 
sind vorzugsweise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf 
können Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift 
während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros bei der Ge-
meinde Unlingen (Anschrift siehe oben) vorgebracht oder 
schriftlich auf dem Postweg an die Gemeinde Unlingen 
(Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich vor-
gebrachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der 
Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hingewie-
sen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können. 
  
Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden da-
rin enthaltene personenbezogene Daten unter Beachtung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; 
die Verarbeitung erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplan-
verfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind 
auf der Homepage der Gemeinde Unlingen veröffentlicht. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbei-
tung personenbezogener Daten auf der Grundlage des  
§ 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchsta-
be e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 

Unlingen, den 10.05.2024 
gez. Hinz 
Bürgermeister 
  
Die rechtsverbindliche Öffentliche Bekanntmachung er-
folgt entsprechend der Öffentlichen Bekanntmachungs-
satzung vom 24.01.2022 durch vollständiges Einrücken 
in das Amtsblatt der Gemeinde Unlingen. Diese Öffentli-
che Bekanntmachung wird zusätzlich im Internet auf der 
Homepage der Gemeinde Unlingen www.unlingen.de un-
ter der Rubrik https://www.unlingen.de/leben-wohnen/ 
bauen-/-baugebiete/bauleitplaene-im-beteiligungsverfahren 
am 10.05.2024 bereitgestellt.

Spruch der Woche

„Scheitern ist nicht das gegenteil von Erfolg. 
Es ist ein Teil davon.“ 

  
unbekannt

Die Gemeindekasse informiert: 
Haben Sie an die Überweisungen zum 15.05.2024  
gedacht? 
Grundsteuer, Gewerbesteuer 
Fälligkeit der 2. Rate 2024 
Die Höhe dieser Teilrate geht aus dem aktuellen Steuer-
bescheid hervor. 
Damit keine Mahngebühren und Säumniszuschläge nach 
den gesetzlichen Bestimmungen entstehen, empfiehlt es 
sich für die Gebühreneinziehung der sich wiederholenden 
Zahlungen (Wasser-, Abwassergebühren, Gewerbesteuer, 
Grundsteuer, Hundesteuer usw.) ein Sepa-Mandat zu er-
teilen. Damit erleichtern Sie sich und der Gemeindekas-
se die Arbeit. 
Falls Sie der Gemeinde Unlingen bereits ein Sepa-Mandat 
erteilt haben, wird der Betrag zum Fälligkeitstermin ihrem 
Konto belastet. 
Entsprechende Formulare zur Erteilung eines Mandats er-
halten Sie bei der Gemeindeverwaltung Unlingen, Rat-
haus, Zimmer 11. 

Landratsamt Biberach

Das Landratsamt Biberach informiert:  
Kaffee-Ape kommt nach Biberach und informiert zur 
Europawahl 
Anlässlich der Europawahl am 9. Juni 2024 tourt eine 
Kaffee-Ape durch Baden-Württemberg. Am Donnerstag,  
16. Mai macht die „THE LÄND in Europa“-Kaffee-Ape Sta-
tion auf dem Biberacher Marktplatz. Interessierte können 
sich von 12 bis 17 Uhr bei einem kostenlosen Heißgetränk 
über die Europäische Union (EU) und die Europawahl in-
formieren und austauschen. Dazu wird Renke Deckarm, 
stellvertretender Leiter der Regionalvertretung der euro-
päischen Kommission München, von 13 bis 15 Uhr an der 
Ape als Ansprechpartner vor Ort sein. Landrat Mario Gla-
ser freut sich über die Aktion: „Alle Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich eingeladen vorbeizuschauen und über Europa 
ins Gespräch zu kommen.“ Organisiert wird der Besuch der 
Kaffee-Ape vom Staatsministerium Baden-Württemberg. 
Alle Veranstaltungen, Standorte und Zeiten der Kampag-
nentour sowie weitere Informationen zur Europawahl finden 
sich auf der Webseite https://stm.baden-wuerttemberg.
de/de/in-europa-und-der-welt/europa-erleben/europawahl 
oder auf dem Instagram-Kanal „THE LÄND in Europa“.

Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach 
Multivisionsschau „Naturjuwelen Oberschwabens“ 
mit Thomas Muth 
Am Sonntag, 12. Mai um 15 Uhr präsentiert Thomas Muth 
im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach in einer 
Multivisionsschau mit beeindruckenden Fotografien und 
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Geschichten das Projekt „Naturjuwelen Oberschwabens“. 
Der Laupheimer Thomas Muth, Initiator des Fotoprojekts 
„Naturjuwelen Oberschwabens“, gibt in seiner Multivisions-
schau im Tanzhaus des Museumsdorfs spannende Einbli-
cke in die Arbeit von Naturfotografinnen und -fotografen: 
Interessierte entdecken mit dem Blick durch die Kamera-
linse des Fotografen die Magie des Wassers, geheimnis-
volle Moore und den Zauber des Waldes. 
Zwischen Schwäbischer Alb und Bodensee: Eine neue 
Sicht auf die Region 
Das Projekt „Naturjuwelen Oberschwabens“ wurde im 
Herbst 2020 von Thomas Muth gestartet. Eine Auswahl 
der schönsten Bilder können die Besucherinnen und Be-
sucher seit wenigen Wochen in einer Ausstellung im Mu-
seumsdorf sehen. Die Fotografien zeigen den Betrachten-
den eindrucksvoll, wie schön und schützenswert die ober-
schwäbische Tier- und Pflanzenwelt ist.

Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) 
informiert:  
Betriebsbesichtigung zum Thema „Regional genießen 
mit heimischen Speiseölen“ 
Im Rahmen der Reihe „Lust auf Heimat“ organisiert die 
Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) eine Betriebs-
besichtigung zum Thema „Regional genießen mit heimi-
schen Speiseölen“. Die Besichtigung findet am Mittwoch, 
15. Mai 2024 von 15 bis 17 Uhr auf dem Biohof Bauschatz 
GbR, Lindengasse 34, 88499 Riedlingen-Grüningen statt. 
Elisabeth und Armin Bauschatz öffnen für alle interessier-
ten Verbraucherinnen und Verbraucher die Türen und erläu-
tern die Bewirtschaftung des Betriebes. Die Referentinnen 
der B-EA Christine Schuster und Silke Petzold treffen sich 
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern direkt vor Ort. 
Mit der Reihe „Lust auf Heimat“ möchte die B-EA die Wert-
schätzung für heimische Produkte und den Dialog zwischen 
Verbrauchern und Erzeugern stärken. 
Die Kosten für diese Besichtigung inklusive einer Tüte 
mit Produkten des Betriebes betragen 15 Euro. Die An-
meldung ist bis Montag, 13. Mai 2024 online unter www. 
landwirtschaftsamt-biberach.de erforderlich.
 
Die Bibliothek/Mediothek im Kreis-Berufs-
schulzentrum (BSZ) informiert:  
Bibliothek/Mediothek im BSZ ist während der Pfingst-
ferien und am Mittwoch, 5. Juni 2024 geschlossen 
In den Pfingstferien bleibt die Bibliothek/Mediothek im 
Kreis-Berufsschulzentrum (BSZ) Biberach von Montag,  
21. Mai bis Freitag, 31. Mai 2024 geschlossen. Am Mitt-
woch, 5. Juni 2024, ist die Bibliothek/Mediothek aufgrund 
einer internen Veranstaltung geschlossen. 
Die Rückgabe ausgeliehener Medien ist trotzdem möglich. 
Der dafür eingerichtete Briefkasten befindet sich im Schul-
gebäude, links neben der Eingangstür der Bücherei, und 
ist in den Ferien von montags bis donnerstags von 7 bis 
16 Uhr und freitags von 7 bis 12 Uhr zugänglich. 
Weitere Informationen zum Angebot der Bibliothek/Medi-
othek gibt es online unter www.mediothekbsz.de.

Wettbewerb 
Landkreis Biberach zeichnet auch 2024 
wieder zehn Gärten mit der Naturgarten-Me-
daille aus – Bewerbungsschluss am 3. Juni  
20 Gärten zwischen Langenenslingen und Dettingen an 
der Iller, zwischen Achstetten und Rot an der Rot wurden 
bislang mit der Naturgarten-Medaille des Landkreises Bi-
berach ausgezeichnet. Nach 2022 und 2023 gibt es auch 

in diesem Jahr wieder einen Naturgarten-Wettbewerb und 
damit die Chance für Gartenbesitzerinnen und Gartenbe-
sitzer, ihren Garten prämieren zu lassen. 
Beim Naturgarten-Wettbewerb gilt: Je grüner und abwechs-
lungsreicher diese kleinen Trittsteinbiotope sind, desto grö-
ßer der Beitrag für unsere Umwelt. Von wilden Ecken über 
Nistkästen bis hin zu Staudenbeeten gibt es viele Elemen-
te, die einen Garten aufwerten können. 
„Solche Hausgärten bieten Insekten und Kleintieren auch 
in dichter besiedelten Gegenden die Möglichkeit, Nahrung 
und Unterschlupf zu finden. Gerade deshalb fängt Natur-
schutz vor der Haustüre beziehungsweise hinter der Gar-
tentüre an“, sagt Alexander Ego, Leiter der Obst- und Gar-
tenbauakademie (OGAB) des Landkreises Biberach und 
Ini tiator des Naturgarten-Wettbewerbs.  
Um die Nachhaltigkeit und Begrünung im Landkreis Biberach 
zu fördern, werden im Rahmen des Wettbewerbs diejenigen 
belohnt, die in ihren privaten Gärten in besonderem Maße Kon-
zepte des Artenschutzes und der Nachhaltigkeit umsetzen. 
Auf der Webseite www.biberach.de/Naturgartenwettbe-
werb ist die Anmeldemaske inklusive Bewertungsumfrage 
hinterlegt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebe-
ten, parallel per E-Mail an alexander.ego@biberach.de ma-
ximal fünf Fotos zu schicken, die einen Gesamteindruck 
des Gartens vermitteln. 
Die Jury besucht die besten 30 Gärten am Dienstag,  
11. Juni 2024 persönlich, woraufhin zehn Gewinner ermit-
telt werden. Diese erhalten eine Plakette, die den Garten 
als Biberacher Naturgarten ausweist. Anmeldeschluss für 
den Wettbewerb ist Montag, 3. Juni 2024.

7. Sonntag der Osterzeit      Lesejahr B

12.05.2024                      Evangelium: 17, 6a.11b–19 

„Freude ist jene Art von Glück, 
das nicht davon abhängt, was 
uns zustößt.
 

Meist sind wir glücklich, wenn 
uns etwas glückt und 
unglücklich, wenn es uns 
missglückt.
 

Wissen wir aber wirklich, was 
gut für uns ist? 
Was erlaubt uns, so wählerisch 
zu sein?

Wahre Freude finden wir erst, 
wenn wir uns aus ganzem 
Herzen auf die Gelegenheit 
einlassen, die uns gerade Jetzt 
geschenkt ist.

Nur in dieser Hingabe finden wir wahre Freude 
und beständiges Glück, unabhängig davon, was 
sonst geschieht.“

Br. David Steindl-Rast osb

„„ ...damit sie meine Freude in Fülle in sich haben.“



Freitag, 10. Mai 2024 Amtsblatt Gemeinde Unlingen Seite 9

Pfarramt Unlingen, Fr. Bettina Bek, 
Kirchgasse 1, Unlingen, Tel. 07371/8013,
E-Mail: kathpfarramt.unlingen@drs.de 
Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch und Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr 
Amtsblatt:  Fr. Monika Ruckh
E-Mail: monika.ruckh@drs.de 
Erreichbar: Montag und Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr 
  
Kirchenpfleger SE Bussen: Markus Schmidberger 
Kirchgasse 1, Unlingen, 
E-Mail: markus.schmidberger@kpfl.drs.de 
Tel.: 07371- 965 178 
Sprechzeiten: Mo 14 - 16 Uhr, Di 10 - 12 Uhr 
  
Pfarramt Dieterskirch, Fr. Bettina Bek 
Sebastian-Sailer-Str. 2, Tel. 07374/747 
E-Mail: kathpfarramt.dieterskirch@drs.de 
Öffnungszeiten: jeden 2. u. 4. Mittwoch im Monat 
17 - 19 Uhr 
  
Pfarramt Uttenweiler und Offingen,  Fr. Gabi Pfleghar 
Kirchweg 12, Tel. 07374/580, Fax 07374/1270 
E-Mail: kathpfarramt.uttenweiler@drs.de 
Öffnungszeiten: Dienstag 09.30 - 11.30,
Donnerstag 17.00 - 18.00, Freitag 10.00 - 11.30 
  
Wallfahrtspfarramt Offingen, Fr. Stefanie Fürst,  
Fr. Marieke Gola 
Ortsstr. 25, Tel. 07374/765, Fax 07374/914218 
E-Mail: wallfahrt.bussen@drs.de 
Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr

Pater Alfred Tönnis  (leitender Pfarrer) 
Oblatenkloster, Kirchgasse 1, Unlingen (Pfarrhaus) 
Mobil   0172/3084848 
E-Mail: pateralfred@t-online.de 

Pfarrer Uwe Grau 
Tel. 07374/580 oder 9204853, mobil 0171/2802923
(wichtig: Erstkontakt bei Sterbefall) 
E-Mail: uwe.grau@drs.de 
Sprechstunde bei Pfarrer Grau nach Vereinbarung 

Diakon Oliver Mayer 
Tel. 07371/7010, E-Mail: oliver.mayer@drs.de

Pastoralreferentin Sr. Marietta Jenicek 
Pastorale Mitarbeiterin Sr. Maritta Rapp 
Konvent San Damiano, Hallstr. 9, Dietelhofen (Pfarrhaus) 
Tel. 07374/9203770, 
E-Mail: marietta.jenicek@drs.de, maritta.rapp@drs.de

Pastoralreferent Wolfgang Holl 
Kirchweg 12, Uttenweiler (Pfarrhaus) 
Tel 07374/ 9147043
E-Mail: wolfgang.holl@drs.de 
  
Kath.Kindergarten unter`m Storchennest Unlingen 
Leitung Frau Mößlang 
Klostermauerweg 4, Tel.: 07371 8516 
E-Mail: UnterDemStorchennest.Unlingen@kiga.drs.de 
  
Webseite: www.seelsorgeeinheit-bussen.de

GOTTESDIENSTZEITEN
FÜR ALLE GEMEINDEN 
Beichtgelegenheiten in der Seelsorgeeinheit 
Bussenkirche: 
Jeden Samstag um 10.45 Uhr, nach der Wallfahrtsmesse 
Beichtgespräche sind außerhalb dieser Zeiten immer mög-
lich. Wenden Sie sich dafür bitte direkt an Pater Alfred oder 
Pfarrer Grau. 
Seelsorgegespräche sind ebenso bei PR Sr. Marietta Je-
nicek, PM Sr. Maritta Rapp und PR Wolfgang Holl möglich. 
Sie können dafür direkt kontaktiert werden. 
Sommergespräche mit Pfarrer Pater Alfred Tönnis 
An den letzten Sonntagen in den Monaten Mai – Septem-
ber (26.05./30.06./28.07./25.08. und 29.09) wird dieses 
besondere Gesprächsangebot auf dem Bussen angebo-
ten. Es beginnt mit der Messe um 10 Uhr und danach ge-
mütlicher Austausch über Predigt oder andere Themen, 
auch Segnen von Gegenständen – bis 15.00 Uhr im oder 
am Bussenheim. 

Katholische
Kirchengemeinde
Dietelhofen

Sonntag, 12. Mai – 7. Sonntag der Osterzeit 
08.30 Uhr Hl. Messe, für † Robert Laub 
Dienstag, 14. Mai 
19.30 Uhr Dorfversammlung im Pfarrsaal 
Samstag, 18. Mai 
Kollekte: Renovabis 
19.00 Uhr Hochamt am Vorabend zu Pfingsten

Katholische
Kirchengemeinde
Göffingen

Sonntag, 12. Mai – 7. Sonntag der Osterzeit 
15.00 Uhr Trauertreff 
Donnerstag, 16. Mai 
08.25 Uhr Rosenkranz 
09.00 Uhr Hl. Messe 
Sonntag, 19. Mai – Pfingsten Hochfest 
Kollekte: Renovabis 
08.30 Uhr Hochamt zu Pfingsten, anschl. Rosenkranz

Katholische
Kirchengemeinde
Möhringen

Sonntag, 12. Mai – 7. Sonntag der Osterzeit 
10.00 Uhr Hl. Messe 
18.00 Uhr Maiandacht 
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Dienstag, 14. Mai 
08.00 Uhr Rosenkranz mit Aussetzung des Allerheiligsten 
08.30 Uhr Hl. Messe 
Sonntag, 19. Mai – Pfingsten Hochfest 
Kollekte: Renovabis 
08.30 Uhr Hochamt zu Pfingsten

Katholische
Kirchengemeinde
Uigendorf

Montag, 13. Mai 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Hl. Messe 
Donnerstag, 16. Mai 
19.30 Uhr Dorfversammlung 
Sonntag, 19. Mai – Pfingsten Hochfest 
Kollekte: Renovabis 
09.25 Uhr Rosenkranz 
10.00 Uhr Hochamt zu Pfingsten 
Montag, 20. Mai – Pfingstmontag 
18.30 Uhr Rosenkranz
 

Katholische
Kirchengemeinde
Unlingen

Freitag, 10. Mai 
17.00 Uhr Rosenkranz in der Klosterkapelle 
Sonntag, 12. Mai  – 7. Sonntag der Osterzeit 
10.00 Uhr Hl. Messe, 2. Opfer für † Hanne Skersies, 2. 

Opfer für † Elisabeth Jerg, für † Ingrid und Jo-
sef Schendzielorz, für † Elisabeth Lehmann und 
Angehörige, für † Helga App 

14.00 Uhr Taufe des Kindes Lena Spöker 
19.00 Uhr Maiandacht am Freialtar mit Kirchen- und Ge-

mischtem Chor, mitgestaltet vom Frauenbund 
Montag, 13. Mai 
17.00 Uhr Rosenkranz in der Klosterkapelle 
Dienstag, 14. Mai 
14.00 Uhr Maiandacht für Senioren (60+Treff) 
17.00 Uhr Rosenkranz in der Klosterkapelle 
Mittwoch, 15. Mai 
07.30 Uhr Schülergottesdienst 
09.00 Uhr Hl. Messe, für † Hanne Skersies 
18.00 Uhr Maiandacht in der Kirche 
Donnerstag, 16. Mai 
17.00 Uhr Rosenkranz in der Klosterkapelle 
Freitag, 17. Mai 
17.00 Uhr Rosenkranz in der Klosterkapelle 
Sonntag, 19. Mai – Pfingsten Hochfest 
Kollekte: Renovabis 
10.00 Uhr Hochamt zu Pfingsten 
18.00 Uhr Maiandacht in der Kirche 
Montag, 20. Mai – Pfingstmontag 
18.00 Uhr pfingstliche Maiandacht in der Kirche

Bussenkirche

Samstag, 11.05. 
10.00 Uhr Hl. Messe 
Sonntag, 12.05. 
10.00 Uhr Hl. Messe 

  
Dieterskirch 
Samstag, 11.05. 
19.00 Uhr Marienmesse 

  
Uttenweiler 
Sonntag, 12.05. 
10.00 Uhr Hl. Messe

Kirchliche Nachrichten Allgemein
Göffingen: Gründungsversammlung KLJB 
Liebe Gemeindemitglieder, 
wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir in Göf-
fingen bald eine Landjugendgruppe gründen werden und 
uns der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) an-
schließen möchten. Diese Initiative wird nicht nur die Ge-
meinschaft in unserem Ort stärken, sondern uns auch neue 
Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten und Projekte er-
öffnen. 
Unsere Gründungsversammlung findet am 10. Juni 2024 
um 19:00 Uhr im Pfarrhaus statt. Dort werden wir die ers-
ten Schritte für unsere Landjugend planen. Es wird eine Ge-
legenheit sein, sich kennenzulernen, Ideen auszutauschen 
und gemeinsam die Weichen für unsere Zukunft zu stellen. 
Wir möchten euch alle herzlich einladen, an dieser Ver-
sammlung teilzunehmen. Eure Erfahrungen und Ideen kön-
nen dazu beitragen, unsere Landjugend zu einem ganz be-
sonderen Ort zu machen. 
Auf euer Kommen freut sich die zukünftige KLJB Orts-
gruppe Göffingen 
  
Pfingstmontag für Kinder auf dem Bussen 
Am Pfingstmontag gibt es um 10.30 Uhr für Kinder das 
Angebot der Kinderkirche zeitgleich dem Wallfahrtsgot-
tesdienst. Die Kinder ziehen zuerst mit auf die Bussen-
wiese und laufen vor der Marienstatue. Das Besonde-
re auch in diesem Jahr: Das Blumenstreuen gehört dazu! 
Bitte bringt gut gefüllte Körbchen mit Blüten und Blüten-
blätter dafür mit. Dann gehen die Kinder nach einem Be-
grüßungslied zurück in die Bussenkirche. Dort wird kind-
gerecht Gottesdienst gefeiert. Eine kleine Stärkung gibt es 
auch. Zum Schluss wird wieder auf die Bussenwiese ge-
zogen zum Segen. Im Anschluss wird am Bussenheim auf 
der oberen Terrasse die Malmaschine und Anderes aufge-
stellt (bei schönem Wetter).
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Evangelische
Kirchengemeinde
Riedlingen

Grabenstr. 14, 88499 Riedlingen, Tel.: 07371-2567, Fax 07371-7044
Pfarramt.Riedlingen@elkw.de, www.ev-kirche-riedlingen.de

Wochenspruch 
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so 
will ich alle zu mir ziehen. 
Johannes 12, 32 
  
Donnerstag, 09.05.2024 –  
Christi Himmelfahrt – Evangelischer Oberschwabentag  
10:00 Uhr Festgottesdienst mit Rundfunkpfarrerin Lucie 

Panzer beim Oberschwabentag auf der Dobel-
mühle in Aulendorf – Programm bis 16 Uhr - 
Workshops, Gespräche, Kinder- und Jugend-
programm 

Sonntag, 12.05.2024 
09:30 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche in Riedlingen 

(Mielitz) 
10:45 Uhr Gottesdienst im Gerhard-Berner-Haus in Ertin-

gen (Mielitz) 
Mittwoch, 13.05.2024 –  
Anmeldung zum Konfirmandenunterricht  
19:00 Uhr Informations- und Kennenlernabend zur Konfir-

mation 2025 im Johannes-Zwick-Haus in Ried-
lingen 

 Herzliche Einladung an alle Jugendlichen, die 
nach den Sommerferien die achte Klasse be-
suchen, und ihre Eltern. Bei Fragen wenden 
Sie sich gerne an Pfarrerin Julia Kaiser, Tel. 
07371/9599954. 

Donnerstag, 16.05.2024 
20:00 Uhr Öffentliche Sitzung des Kirchgemeinderates 

Riedlingen im Johannes-Zwick-Haus in Ried-
lingen 

  
Vorschau: 
Sonntag, 19.05.2024 –  
Pfingstsonntag 
09:30 Uhr Gottesdienst in Riedlingen im Garten des Jo-

hannes-Zwick-Hauses (Kaiser) 
 Hinweis: Bei Regen findet der Gottesdienst im 

Gemeindehaus statt! 
Montag, 20.05.2024 –  
Pfingstmontag 
10:30 Uhr Ökum. Gottesdienst im Garten der Senioren-

wohnanlage in Ertingen (Kaiser/Stork) 

Regelmäßige Veranstaltungen im Johannes-Zwick-Haus 
(ausgenommen Schulferien): 
Dienstag: 
14:00 Uhr Frauenkreis 
20:00 Uhr Kantorei 
Freitag: 
20:00 Uhr Bläserkreis 
  
Auf Instagram finden Sie unsere Kirchengemeinde un-
ter evangelischriedlingen und auf Facebook sind wir 
nun auch unter Evangelisch Riedlingen.

Katholischer Frauenbund 
Unlingen

Einladung zur Maiandacht 
Am Muttertag, 12. Mai 2024 um 19.00 Uhr am Freialtar, 
mitgestaltet vom Kirchen- und gemischtem Chor Unlingen 
  
THEMA: „Was er euch sagt, das tut!“ 
diese Aufforderung gehört zu den wenigen Worten aus 
dem Mund der Gottesmutter. Sich ausrichten nach Jesu 
Wort und glauben, dass etwas von ihm her geschehen 
und wachsen kann – das ist ihre klare Weisung zu einem 
Leben in Fülle. 
Wir laden ganz herzlich zu dieser Maiandacht ein. 
Bei gutem Wetter schließt sich noch eine kleine Hockete 
an bei Bowle, Getränken und Knabbereien. Bei schlech-
tem Wetter findet die Andacht in der Kirche statt, dann 
leider ohne die Hockete. 

Landfrauen 
Sprengel Donau-Bussen

Fahrsicherheitstraining E-Bike 
Die Kreisverkehrswacht bietet uns, den LandFrauen, Mobil 
& Aktiv mit E-Bike, mehr Sicherheit -mehr Fahrspaß, an. Der 
Kurs findet am Freitag, 24.05.2024 von 14.00 – 18.00 Uhr 
in Uttenweiler, Schulhof Abt-Ulrich-Blank Schule, statt. 
So angenehm die Antriebsunterstützung den erforderlichen 
Kraftaufwand reduziert, so ist das Fahren mit dem E-Bike 
nicht ganz ohne Tücken. Anfahren, starke Beschleunigung, 
zügige Geschwindigkeiten, ein höheres Gewicht, bremsen, 
anhalten, absteigen etc. wollen beherrscht werden. 
Die Inhalte der einzelnen Kurselemente orientieren sich am 
Kenntnis- und Erfahrungsstand der Teilnehmer. Bei den 
praktischen Übungen tragen die Teilnehmer einen Helm. 
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Der Kurs ist für die Kursteilnehmer kostenfrei. Anmeldung 
bis zum 15.05.2024 bei Uta Traub, Tel.: 07374/1304 / Han-
dy 01575/5129014 oder Andrea Huckle, Tel.: 07374/710 
/ Handy 01522/3093444. 
Wir Frauen vom Sprengel Donau-Bussen freuen uns auf 
Sie/Euch auch Männer sind herzlich willkommen. Die Ver-
anstaltung findet im Auftrag des Bildungs- und Sozialwerk 
der LandFrauen e.V. statt.
 

Musikkapelle
Möhringen e.V.

Einladung zur Gründungsversammlung 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Musikkapelle Möhringen beabsichtigt zur Förderung der 
Blasmusik in Möhringen einen Verein zu gründen. 
Zur Gründungsversammlung am 22.05.2022 um 19.30 Uhr  
im Dorfgemeinschaftshaus in Möhringen laden wir Sie herz-
lich ein. 
Als Tagesordnung ist vorgesehen: 
•  TOP 1. Begrüßung 
•   TOP 2. Festlegung der Anzahl der stimmberechtigten 

Teilnehmer*innen 
•  TOP 3. Genehmigung der Tagesordnung 
•   TOP 4. Aussprache über die Gründung des Vereinsnamens 
•  TOP 5. Beratung und Verabschiedung einer Satzung 
•  TOP 6. Wahlen des Vorstandes 
•  TOP 7. Wahlen der Kassenprüfer*innen 
•  TOP 8. Weitere Vorgehensweise 
•  TOP 9. Verschiedenes 
Der Entwurf einer Vereinssatzung kann beim Organisator / 
Versammlungsleiter (Thomas Hägele 0162/8679321) ein-
gesehen werden, ebenfalls gibt es dort weitere Infos zur 
Vereinsgründung. 
Auf recht zahlreichen Besuch und möglichst viele neue Mit-
glieder freuen sich die Musikanten.

Musikverein 
Unlingen e.V.

Unsere Jugend musiziert 
Am 27. April hat die Jugend des Musikverein Unlingen zum 
Konzert „Unsere Jungend musiziert“ in die Gemeindehal-
le in Unlingen eingeladen. Unterstützung erhielten sie da-
bei vom Musikverein Daugendorf. 
Unter der Leitung von Magnus Schmid eröffnete das Vor-
orchester den abwechslungsreichen Musiknachmittag. Mit 
„Music from the Pirates of the Caribbean“ aus dem welt-
berühmten Film „Fluch der Karibik“ zeigten die Jungmu-
siker ihr Können. Das Stück „Crocodile Rock“, bekannt 
durch Elton John, sorgte für einen eingängigen Ohrwurm 
bei dem Publikum.  
Im Anschluss übernahmen die jüngsten Musiker an der 
Blockflöte die Bühne. Das ganze Publikum war gefordert 
und durfte bei „Hänschen klein“ kräftig mitsingen. Nicht 
wegzudenken war auch ein Holzbläser Quartett unter der 
Leitung von Christine Schmid. Sie begeisterten das Pub-
likum unter anderem mit dem Hit „Money Money Money“ 
von der schwedischen Pop Gruppe ABBA. Im Anschluss 

wurden mit einem Blechbläser Ensemble in Kombination 
mit einem Schlagzeuger kräftigere Töne angeschlagen. 
Philipp Winter hatte zusammen mit einigen Jugendlichen 
drei Stücke einstudiert. Bei „Summernight Rock“ wurden 
alle Zuhörer von den rhythmischen Klängen mitgerissen. 
Zum krönenden Abschluss durfte dann das Jugendorches-
ter mit Dirigentin Ann-Katrin Maikler nicht fehlen. Die Zu-
hörer wurden mit dem Stück „Eiger“ auf eine musikalische 
Wanderung zur Erklimmung des Gipfels mitgenommen. Ro-
mantischere Töne lies das Orchester in der Unlinger Ge-
meindehalle mit „Concerto d‘Amore“ erklingen. Eine Zu-
gabe ließen sich die Jungmusiker natürlich nicht nehmen 
und spielten den „Cornfield Rock“. 
Am Ende des sehr schönen Konzerts wurden alle Akteure 
mit kräftigem Applaus durch das Publikum belohnt.  
Wir möchten uns bei allen Akteuren und Mitwirkenden für 
das überaus große Engagement in der Jugendarbeit be-
danken. Nur so bleibt uns die Blasmusik auf sehr hohem 
Niveau erhalten. 
Euer Musikverein Unlingen e.V.
 

Sportverein 
Unlingen e.V.

Abteilung Fußball
Ergebnisse:
Samstag, 04.05.24:
E-Junioren: 
SGM SV Uttenweiler/ Bussen II - 
SGM SV Daugendorf/ Unlingen II  3:0 

SGM SV Uttenweiler/ Bussen I -
SGM SV Daugendorf/ Unlingen I  4:0
D-Junioren:
SGM TSV Rulfingen/ Mengen/ Ennetach/ Blochingen II - 
SGM SV Unlingen/ Daugendorf I  1:3 
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C-Junioren:
SGM SV Unlingen/ Uttenweiler/ Daug./ Bussen II - 
SGM SV Granheim/ Bremelau/ Mehrstetten/ Apfelstetten 1:6
SGM SV Unlingen/ Uttenweiler/ Daug./ Bussen I - 
SGM SV Bad Buchau/ Federsee I  4:0
D-Juniorinnen: 
SGM TSV Kirchberg/ Iller - SGM SV Unlingen  7:0
B-Juniorinnen: 
TSV Warthausen II - SGM SV Unlingen  7:5
Frauen: 
SV Granheim II - SGM SV Unlingen/ SV Uttenweiler II 3:2
Tore: Judith Geiselhart, Aline Vogel 
  
Sonntag, 05.05.24: 
C-Juniorinnen: 
SGM Unlingen - SGM SV Baltringen II  2:6 
B-Junioren: 
SGM SV Eintracht Seekirch - 
SGM Spfr Bussen/ Unlingen/ Uttenweiler  2:3 
Frauen: 
SGM SV Uttenweiler/ SV Unlingen - TV Derendingen II 1:0 
Tor: Sabrina Hecht
Herren-Reserve:
SGM Daugendorf/  Unlingen II - SG Dettingen  2:1
Tore: Steffen Keller, Eigentor 
Herren:
SGM Daugendorf/  Unlingen - SG Dettingen
Tore: Felix Ries

Vorschau: 
Freitag, 10.05.24:
C-Junioren: 
SGM SV Uttenweiler/ Bussen II - 
SGM SV Daugendorf/ Unlingen II
Spielbeginn 10:00 Uhr 
  
Samstag, 11.05.24:
E-Junioren: 
SGM SV Daugendorf/ Unlingen II - 
SGM SV Niederhofen Alb-Hochsträß II 
Spielbeginn 10:00 Uhr 
SGM SV Daugendorf/ Unlingen I - 
SGM SV Niederhofen Alb-Hochsträß I 
Spielbeginn 11:00 Uhr
D-Junioren:
SGM SV Unlingen/ Daugendorf I - SGM FC Laiz/ FC99 II 
Spielbeginn 12:00 Uhr 
C-Junioren:
SGM SG Hettingen/ Inneringen/ Veringenstadt - 
SGM SV Unlingen/ Uttenweiler/ Daug./ Bussen I 
Spielbeginn 13:30 Uhr
D-Juniorinnen: 
SGM SV Unlingen - SGM SV Laupertshausen 
Spielbeginn 14:00 Uhr
B-Juniorinnen: 
SGM SV Unlingen - SGM TSV Kirchberg/ Iller 
Spielbeginn 16:00 Uhr
Frauen: 
SG Öpfingen - SGM SV Uttenweiler/ SV Unlingen
Spielbeginn 13:00 Uhr 
  
Sonntag, 12.05.24: 
C-Juniorinnen: 
SG Altheim - SGM Unlingen 
Spielbeginn 11:00 Uhr 

B-Junioren: 
SGM Spfr Bussen/ Unlingen/ Uttenweiler -
SGM SV Granheim/ Apfelstetten/ Bremelau/ Mehrstetten 
Spielbeginn 11:00 Uhr 
Frauen: 
SGM  SV Unlingen/SV Uttenweiler II- SG Dettingen 
Spielbeginn 11:00 Uhr
Herren-Reserve:
SGM Schmiechtal/ Alb - SGM Daugendorf/  Unlingen II
Spielbeginn 13:15 Uhr 
Herren:
SGM Schmiechtal/ Alb - SGM Daugendorf/  Unlingen
Spielbeginn 13:15 Uhr 

Dienstag, 14.05.24: 
Herren-Reserve:
SGM SW Munderkingen/ Rottenacker - 
SGM Daugendorf/  Unlingen II
Spielbeginn 18:30 Uhr 
Frauen: 
SGM Renhardsweiler/ Fulgenstadt/ Herbertingen - 
SGM SV Uttenweiler/ SV Unlingen
Spielbeginn 19:00 Uhr
 

Abteilung Shaolin
Einladung zur Abteilungsversammlung 
2024 der Abteilung Kung Fu des Sport-
verein Unlingen e.V. 
Am Samstag, 15. Juni.2024, findet um 
18.00 Uhr die Abeilungsversammlung der 

Abteilung Kung Fu im Gasthof Eck statt. 
Hierzu sind alle Mitglieder der Abteilung, so wie auch Freun-
de und Interessenten eingeladen. 
Tagesordnung 
1. Begrüßung 
2. Berichte: 
 1. Abteilungsleiter 
 2. Übungsleiter 
 3. Schriftführer 
 4. Kassierer 
 5. Kassenprüfer 
3. Entlastung 
4. Wahlen 
5. Wünsche und Anträge 
6. Sonstiges 
Wünsche und Anträge müssen bis spätestens 01.06.2024 
schriftlich an den Abteilungsleiter Andreas Moog 
andreas.moog@kungfu.sv-unlingen.de eingereicht werden. 
Mit sportlichen Grüßen 
Andreas Moog 
Abteilungsleiter Kung Fu 
SV Unlingen e.V.

Kolping-Bildungszentrum Riedlingen 
Nur noch wenige Schulplätze frei! Eine Anmeldung ist 
noch möglich:  
Am Berufskolleg Gesundheit/Pflege I und II. 
Die Schüler/innen bereiten sich auf interessante Berufe 
oder für ein Studium vor und können mit einer Prüfung 
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zur Fachhochschulreife abschließen. Zugangsvorausset-
zung ist eine bestandene Mittlere Reife oder ein gleich-
wertiger Bildungsabschluss (kein erforderlicher Noten-
schnitt). Sie beenden die Schule mit dem Abschluss As-
sistent/in im Gesundheits- und Sozialwesen. Das Berufs-
kolleg ist schulgeldfrei. 
Am Sozialwissenschaftliche Gymnasium mit dem 
Schwerpunktfach “Pädagogik und Psychologie” ist das Ziel 
die allgemeine Hochschulreife. Die Schüler/innen profitieren 
durch ihr Gelerntes in allen Studiengängen und Berufen.  
Am kaufmännischen Berufskolleg Fremdsprachen kön-
nen die Schüler/innen nach der mittleren Reife in zwei 
Jahren die Fachhochschulreife und eine Ausbildung zum 
fremdsprachlichen Wirtschaftsassistenten absolvieren. Ziel 
der Ausbildung ist es, eine fundierte Berufsqualifikation für 
international tätige Unternehmen zu vermitteln. 
Am 1-jähriges Berufskolleg- der Weg zum Studium in 
nur einem Schuljahr erwerben die Schüler/innen nach der 
Ausbildung die Fachhochschulreife. Die Fachhochschulrei-
fe ist in allen Bundesländern anerkannt und berechtigt zum 
Studium aller Fachrichtungen an den Fachhochschulen 
in Deutschland. Das Tages-Berufskolleg ist schulgeldfrei. 
Die Dorn-Methode kennenlernen 
Ein Abend, um die eigenen Rücken und Gelenkprobleme 
kennenzulernen. 
Frau Susanne Galster zeigt praktische Übungen zur Selbst-
hilfe bei Beschwerden. 
Am 03.06.2024, 1 x montags von 19:00 bis 20:30 Uhr 
Spanisch-Intensiv-Grundkurs  
10 x donnerstags von 16:30 bis 18:00 Uhr, vom 16.05. bis 
25.07.2024 
Spanisch-Intensiv-Konversationskurs B1 
8 x 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr, ab 25.04.2024, Einstieg je-
derzeit möglich 
Wirtschaftsenglisch, Online 
10 x montags von 17:30 bis 19:00 Uhr, vom 13.05. bis 
22.07.2024 
www.kolping-riedlingen.de 
Mehr Infos: https://kolping-macht-schule.de/linktree
Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 
88499 Riedlingen,
Tel. 07371/935011, gabriele.roth@kbw-gruppe.de

Kreisjugendring Biberach e.V. 
Befragung aller Ehrenamtlichen im Landkreis Biberach 
Der Kreisjugendring Biberach (KJR) führt im Zeitraum von 
22.04. bis 17.05.2024 eine Online-Befragung aller Ehren-
amtlichen in der Vereinsarbeit durch. Ziel der Umfrage ist 
es, die Entwicklung der Vereinsarbeit mit ihren Herausfor-
derungen und Themen zu erfassen. Daraus sollen Hand-
lungsmöglichkeiten und gezielte Angebote für die Vereine 
im Landkreis entwickelt und das Angebot des KJR für Eh-
renamtliche weiter präzisiert werden. 
Die Umfrage ist anonym und dauert ca. 15 Minuten. Als 
kleines Dankeschön werden unter allen Teilnehmenden  
5 mal je eine Kiste BLAPF verlost. Alle Engagierten kön-
nen unter folgendem Link teilnehmen: https://umfrage2024.
kjr-biberach.de 
Bereits vor 10 Jahren wurde eine solche Befragung vom 
Kreisjugendring durchgeführt, damals nahmen 455 Perso-
nen teil. Mit den Rückmeldungen der Engagierten konnte 
der KJR auf den Kreistag zugehen und die Notwendigkeit 
einer hauptamtlichen Unterstützung der Vereine und Ver-
bände durch den KJR plausibel machen. Seit Herbst 2018 
gibt es daher die Geschäftsstelle des KJR, deren Angebot 
nun unter anderem mit der aktuellen Umfrage überprüft und 
evaluiert werden soll. 

Für Rückfragen steht der KJR gerne unter 07351 5758621 
oder maria.wiedergruen@kjr-biberach.de zur Verfügung. 
Die bisherigen Angebote und Projekte des KJR finden sich 
unter www.kjr-biberach.de oder über den Instagramkanal 
@kreisjugendringbiberach.

Vortrag von Sportkreisarzt Herrn Prof.  
Dr. Martin Huonker zum Thema  
„Erschöpfungssyndrom – Warnsymptome 
und Prävention durch Sport“ am 27.05.24 
im Rathaus in Schemmerhofen 
Der Sportkreis Biberach lädt seine Mitglieder zu einem in-
teressanten Vortrag ein. Prof. Dr. Martin Huonker referiert 
für Sie zum Thema „Erschöpfungssyndrom – Warnsymp-
tome und Prävention durch Sport“. Im heutigen Zeitalter 
mutieren wir infolge der ständig zunehmenden Digitalisie-
rung zur Erledigung der Anforderungen im Privat- und der 
Arbeitsleben mehr und mehr vom Körper- zum Kopfarbei-
ter. Der sportmedizinische Beitrag ist darauf ausgerichtet, 
die Warnsymptome für ein drohendes Erschöpfungssyn-
drom aufzuzeigen und den Stellenwert von körperlichem 
Training und Sport zur Erhaltung des psychophysischen 
Gleichgewichts als eine wesentliche Voraussetzung für 
gesundheitliches Wohlergehen zu erörtern. Prof. Dr. Mar-
tin Huonker ist Sportkreisarzt und Präventivmediziner im 
Gesundheitszentrum Federsee sowie Dozent in der Päda-
gogischen Hochschule Weingarten. Nähere Informationen 
und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.
sportkreis-biberach.de/bildung. Aus versicherungstech-
nischen Gründen ist eine Mitgliedschaft in einem Sportver-
ein Voraussetzung für die Anmeldung.
 
HBC. Hochschule Biberach 
Ihre Meinung ist gefragt! 
Die DB InfraGo untersucht zusammen mit einer Projekt-
gruppe der Hochschule Biberach alternative Antriebsmög-
lichkeiten für die Donautalbahnstrecke Ulm-Sigmaringen 
und möchten dabei Ihre Perspektiven und Präferenzen in 
Erfahrung bringe. 
Ihre Teilnahme an dieser kurzen Umfrage hilft nicht nur zu-
kunftsfähige Lösungen zu gestalten, sondern stärkt auch 
den Dialog zwischen Bürgern und Verkehrspolitik. 
Machen Sie mit und gestalten Sie die Zukunft Ihrer regio-
nalen Bahnstrecke aktiv mit! 
Der Link zur Umfrage: 
https://forms.office.com/e/5rGDJbW9CW 
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STELLENANGEBOTE

Jeden 3. Donnerstag im Monat | 18.00 Uhr
Hopfenhaus Restaurant, Spitalstr. 29 in Ehingen
Ist der Donnerstag ein Feiertag? Dann verschiebt sich der
Termin um eine Woche nach hinten.

Bitte beachten Sie die Hygiene-
maßnahmen unter www.adk-gmbh.de
unter Aktuelles | Veranstaltungen

Infoabend der Frauenklinik – ohne Kreißsaalführung

Bevor es losgeht ...
informieren wir Sie zu Schwangerschaft und Geburt

Ingenieur für Automatisierung / Programmierer (m/w/d)
Ravensburg • Vollzeit • Job-ID: 43648

Sie erstellen Softwarelösungen für Produktions- und Auto-
matisierungssysteme, beseitigen komplexe Störungen und 
erarbeiten Lösungsvorschläge zur Prozessoptimierung.

Produktionsmitarbeiter (m/w/d) Man. Optische Kontrolle
Ravensburg • Vollzeit • Job-ID: 43341

Sie führen die optische Kontrolle von fertig abgefüllten 
Spritzen, Karpulen und Vials durch. Zusätzlich verpacken 
und wiegen Sie Medikamente und dokumentieren alles. 

Mechatroniker (m/w/d) Automat. Optische Kontrolle
Ravensburg • Vollzeit • Job-ID: 42922

Sie bedienen und überwachen die Produktionsanlagen 
und bauen Formatteile nach der Produktion aus. Zudem 
führen Sie Wartungsarbeiten durch und dokumentieren 
Störungen.

Rely on us.

Hier gibts Jobs mit Perspektiven. 
Darauf ist Verlass.

Wertvolle Arbeit verdient wertvolle Vorteile:  
Attraktive Vergütung • 30 Tage Urlaub und Urlaubsgeld • 
Modernes Arbeitsumfeld • Kostenlose betriebliche Kranken-
zusatzversicherung • Betriebliche Altersvorsorge

Jetzt bewerben
vetter-pharma.com/karriere

Noch Fragen? Rufen Sie 
uns an: +49 751 3700 6322

Veröff entlichen Sie jetzt Ihre Anzeige
auf unseren neuen Sonderseiten

um Ihr Unternehmen werbewirksam
zu präsen� eren.

Interesse oder Fragen?
Rufen Sie uns einfach an: 07154 8222-70

Wir beraten Sie gerne!

Seit mehr als 60 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8222-70
anzeigen@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Zeigen Sie Präsenz!
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BAUEN, WOHNEN & IMMOBILIEN
Ungerade KW*: in Oeffi  ngen und Pa� onville

Wir haben Pfingsturlaub 
vom 21.05. bis 31.05.2024.

Praxis Dr. Bonto, Hauptstr. 25 in Uttenweiler

Putzhilfe in Privathaushalt
nach Dürmentingen gesucht. 1-2 mal wöchentlich, 8-12 Uhr nach
Vereinbarung.  0172 6704688 

VERANSTALTUNGEN ÄRZTE

GESCHÄFTSANZEIGEN
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